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Überblick 
 

In welchen Bereichen wird Feuer eingesetzt? 
Feuer, und oder pyrotechnische Effekte werden im Zirkus in verschiedenen 
Bereichen eingesetzt. Bevor die Gefahren, notwendige organisatorische 
Maßnahmen, Methoden zur Risikominimierung erläutert werden, soll zunächst  
ein Überblick gegeben werden über die Bereiche in denen Feuer verwendet 
wird,  
und die dabei verwendeten Materialien. 
 
Jonglage 
Jonglieren mit Fackeln, Keulen,  Poj, Bällen und Diabolo um nur ein paar zu 
nennen. 
Als Brennflüssigkeit sind Fackelflüssigkeiten oder Wundbenzin 
empfehlenswert. 
 
Körperflammen 
Bei Fakirnummern mit Fackel über den Arm, Flammengreifen… 
Wundbenzin oder Waschbenzin wird hier verwendet. 

 
Feuerschlucken 
Mit  Wundbenzin getränkte Fackel im Mund ersticken. 
 
Feuerspucken 
In Fakirnummern mit Mehl oder Lycopodium im Blasröhrchen oder Pfeife 
Flüssigkeiten sollen nicht verwendet werden, da die Gefahr die Lunge zu 
schädigen immer besteht, bzw. durch die Stoffe bei jeder Anwendung 
eine Schädigung stattfindet. 
 
Zauberei 
Hier werden zur Überraschung, als Ablenkung sehr gerne Feuereffekte, 
bevorzugt Pyrotechnik eingesetzt, da exakt steuerbar. 
 
Feuertanz 
Mit Poj, Fackeln, Seilen, Fächern und auch Reifen werden hierzu eingesetzt. 
Lampenöle, Fackelflüssigkeiten oder Wundbenzin sind hierbei geeignete 
Mittel.  
Stahlwolle ist durch die glühenden Eisenteilchen zu gefährlich. 
 
Beleuchtung 
Mit Fackeln oder Feuerschalen, auch Kerzen gehören  hierzu.  
Lampenöle, Fackelflüssigkeiten oder Brandpasten sind hierbei geeignete 
Mittel. 
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Gefahren 
 
 

 
Vorbemerkung 
Grundsätzlich sollten brennbare Flüssigkeiten nicht in Limoflaschen oder 
anderen Trinkflaschen aufbewahrt werden also nie Behälter verwenden, die 
Behältern zur Lebensmittelaufbewahrung verwechselt werden könnten. 
 
 
 
Verbrennungen 
 
Die Tiefe der Verbrennung entscheidet über den Ausgang der Verletzung: 
 
1. Heilung ohne Narbenbildung nur im Stadium 1 (nur Epidermis betroffen) 
  Klinisch: Rötung, leichte Schwellung, Schmerzen 
 
2. Heilung unter Narbenbildung im Stadium 2  (Epidermis und Dermis 

betroffen)  Klinisch: Blasenbildung, starke Schmerzen  - 
 
3. Heilung nur nach operativen Massnahmen im Stadium 3 oder 4 (Epidermis, 

Dermis und Subcutis betroffen): Klinisch: Nekrosen, keine Schmerzen –  Bei 
Verkohlung,ist die Epidermis bis Faszie betroffen    

  
Bestehen keine Schmerzen, ist der Schaden schwer!  Aber in Randbereichen schwerer 
Verbrennungen können Hautareale  weniger schwer verbrannt sein, und hier können 
Schmerzen entstehen! 
 
Erste Hilfe bei Verbrennungen 
 
1. Das Feuer muss sofort mit einer Decke oder durch Wälzen der betroffenen 

Person auf dem Boden erstickt werden - sonst verlängert sich die 
Hitzewirkung erheblich! 

 
2. Die Kleidung sollte entfernt werden, weil auch sie Hitze speichern kann, 

allerdings nur nicht fest gebrannte Kleidung entfernen! 
 
3. Lokale Kühlungsbehandlung mit Wasser 
  - so früh wie möglich 
  - kein Eiswasser, Wasser sollte Temperatur von ~15°C haben! 
  - Abbruch spätestens bei ersten Anzeichen von Kältezittern, 
  - vor Unterkühlung schützen 
 
Wissenschaftlich belegt, dass durch eine möglichst rasch einsetzende lokale 
Kühlung das Ausmaß der Verbrennung und auch das Outcome verbessert 
wird  - optimale Dauer d. Kühlung z.B. mit Leitungswasser (15°C) wird 
kontrovers diskutiert – zur Zeit werden meistens 20 min befürwortet1. 2, 3 
Deshalb sollte auch die erste Hilfe sich an diesen 20 min orientieren. 

                                                 
1 Venter TH, Karpelowsky JS, Rode H: Cooling of the burn wound: the ideal temperature of the coolant. 2007 Burns 33:917-
22. 
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4. Rettungsdienst, ggf. Notarzt holen Transport in Klinik, ggf. Spezialklinik 
  wichtig genauer Hergang,  
  Ausmaß und Tiefe der Verbrennung ggf. abschätzen 
 
Zusammenfassung zur ersten Hilfe:  
Immer Löschdecke und Telefonanschluss vorhalten, Rufnummer von Arzt oder 
Rettungsdienst/-leitstelle vorliegen haben, immer Wasser zur Kühlungsbehandlung vorhalten 
– dieses darf nicht zu kühl sein und es sollte so schnell wie möglich damit begonnen werden! 
Wichtig ist hier auch die Absprache im Team, wer sich im Unglücksfall um verletzte Personen 
kümmert.  
Erste Hilfe Material (auf gültiges Haltbarkeitsdatum achten!) ist um zusätzliches 
Brandwunden-Material zu ergänzen. 
 
 
Brennende Kohlenwasserstoffgemische als Gefahrenquelle 
 
1. Vorsichtsmassnahmen  
 Sicherheitsabstand für Kinder: 3 Meter 
 Kippsicher und im Windschatten aufstellen 
 Löschmittel in unmittelbarer Nähe vorhalten: Eimer mit Sand und Löschdecke 
 Feuerlöscher.  
 Eimer mit Wasser für raschen Beginn einer Kühlung – aber  Niemals Wasser 
 auf brennendes Öl schütten! 4 
  
Feuerschlucken 
 
- brennendes Ende einer Fackel in den weit geöffneten Mund platziert 
   
- benutzte Substanzen: Benzinartige Fackelöle 
  Eine dünner Gas- oder Dampffilm brennt - deswegen kein Risiko einer 

chemischen Pneumonitis, aber das Risiko von Verbrennungen! 
 
Feuerspucken 
- geeignete brennbare Flüssigkeiten oder Pulver werden als Spraynebel aus 
dem Mund in eine offenen Flamme geblasen 
 
- Substanzeigenschaften 
Um eine helle und lange Flamme zu erzielen, sollte die verwendete    
Substanz mit einer sichtbaren Flamme verbrennen, dabei nicht zu schnell 
verdampfen und eine zu niedrige Viskosität haben  

  Außerdem sollte die Substanz unmischbar mit Wasser sein. 
 
Verwendete Substanzen beim Feuerspucken sind Flüssigkeiten wie  
Kerosin, Lampenöl, manchmal auch Salatöle gemischt mit Alkohol, spezielle 
Feuerspuckflüssigkeiten (hochgereinigtes Petroleum) 
oder  
Pulver wie Lycopodiumsporen (sog. Hexenpulver, engl. clubmoss), Mehl 
 

                                                                                                                                                  
2 Bartlett N et al: Optimal duration of cooling for an acute scald contact burn injury in a porcine model. J Burn Care Res. 2008 
29:828-34. 
3 Alex Benson: ABC of wound healing Burns BMJ  2006;332:649-652 
4 Meyer R  [Again every summer: burn injuries from barbecue grills]  DMW 2007; 132: 16  
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1. Petroleum (Kerosin), Paraffin:  
 
farblose klare Flüssigkeit mit folgenden Substanzeigenschaften   
  
·  leicht entzündbar 
·  leicht flüchtig 
·  niedrige Oberflächenspannung 
·  niedrige Viskosität 
 
Risiken: 
Die genannten und geforderten Stoffeigenschaften prädisponieren für eine 
schwere Aspiration 
 
Achtung! 
Derartige Substanzen können beim Schluckakt den Kehlkopfdeckel 
unterkriechen!! 
 
Lokale Wirkung von Petroleum und Kerosin 
·  entfettend 
·  lokale Entzündung – je länger Einwirkzeit je stärker –   bis zu 

(Schleim)hauterosionen 
·  z.B. an der Haut nach längerer Einwirkung (z. B. getränkte Kleidung) �   

Verbrennungsähnliche Hautläsionen! 
 
Gesundheitliche Gefahren bzw. Folgen für Feuerspucker bei Verwendung von 
Parrafinen:  
 
1. nach Verschlucken: 
  knapp ein Viertel der Betroffenen berichtete Symptome der 

Schleimhautschädigung wie  
  Schmerzen/Brennen im Rachen bzw. beim Schlucken  oder 

Bauchschmerzen oder Übelkeit/Erbrechen. Auch Durchfall trat auf. 
Manifeste tiefere Schleimhautschädigungen der Speiseröhre oder im Magen 
(durch Spiegelung bestätigt) wurden vereinzelt berichtet5 

     
2. Klinisches Bild nach Aspiration von Petroleum 
 
- initial u. U. heftiger Hustenreiz, bei kleinen Mengen ohne Hustenreiz. 

Reizung auch der oberen Schleimhäute (oberhalb Kehlkopf) beschrieben. 
 
- Nach Passieren des Kehlkopfes 
·  schnelle Ausbreitung bis in kleinste Bronchien und Alveolen  
·  Filmbildung ggf. Diffusionsbehinderung �  akute Atemnot 
·  Schleimhäute und Alveolen werden benetzt �  lokaler Gewebeschaden  �  

entzündliche Reaktion  
 
- Klinischer Verlauf: 
nach symptomfreien oder -armen Intervall erneut Beschwerden wie Husten, 
ev. blutig, Atemnot, Schmerzen beim Atmen 

                                                 
5 Bislang unpublizierte Daten des BfR und der VIZ Freiburg 
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Fallberichte: 
Nach Verschlucken traten Symptome von Seiten der Atemwege, und zwar im 
Röntgenbild nachgewiesene Verschattung (i. S. einer Lungenentzündung) bei 
zwei Drittel der Patienten auf, wegen denen im Giftnotruf Freiburg angerufen 
wurde6 
 
3. Schützt Erfahrung vor einem Aspirationsunfall? 
Wie hoch ist der Anteil von erkrankten Betroffenen, die professionell oder 
semiprofessionell Feuerspucken betrieben? Knapp die Hälfte der von einem 
Aspirationsunfall Betroffenen betrieb Feuerspucken zumindest 
semiprofessionell7 
 
4. Fallbeispiel einer Aspiration von Petroleum 
 
25 Jahre alt, männlich, während Fasnachtsveranstaltung Darbietung als 
Feuerspucker. Initial stellte er sich noch nachts im Krankenhaus vor, dort 
waren alle Befunde zunächst unauffällig – auch die Röntgenbilder 
Anderthalb Tage nach der Vorführung klagte er über Schmerzen in der 
rechten Seite des Brustkorbes (zunehmend bei der Einatmung) 
 
Am Folgetag trat Fieber bis 40°C zusammen mit blutigem Auswurf auf.  
Im Röntgenbild fand sich einen Verschattung wie bei einer Lungenentzündung 
- 
Im weiteren Verlauf u. a. Antibiotikatherapie, insgesamt war der Patient 14 
Tage stationär8. 
  
 
Gesundheitliche Risiken von Pulver zum Feuerspucken    
 
1. Gemische aus Staub und Luft sind explosionsfähig, wenn der Staub aus 
brennbarem Material besteht 
Dabei steigen die explosiven Effekte mit abnehmender Partikelgröße und 
zunehmender Brennbarkeit des Materials 
 
Je kleiner Partikel, desto größer Oberfläche  � je schneller kann Wärme 
aufgenommen werden  
� Material kann rascher „durchzünden“ 
 
Gefahr für Feuerspucker einerseits, für Mitwirkende und Zuschauer 
andererseits beachten – 
Explosionsgefahr - Stichflamme – Verbrennungen 
Vorsorge durch sorgfältigen Umgang/Lagerung und Abstand halten! 
 
2. Staubpartikel und Lungengängigkeit 
 
Feinstaub (Partikel < 10µm) prinzipiell lungengängig.  
 

                                                 
6 VIZ Freiburg, eigene Fälle 
7 wie 6, VIZ Freiburg, eigene Fälle 
8 VIZ Freiburg, bislang unpublizierter Fall 
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Nach Einatmen werden größere Partikel zunächst im Nasen-/Rachenraum 
verwirbelt, sie können der Strömungsrichtung nicht mehr folgen und bleiben 
im Nasen-/Rachenraum „liegen“ (sog. Impaktion)  
Zusätzliche Eigenschaften wie Hygroskopie sind wichtig: Hygroskopische 
Partikel schwellen bei Kontakt mit feuchter Schleimhaut an und gelangen 
deshalb nicht in die tieferen Atemwege. 
 
Ein “Mundvoll” versehentlich eingeatmetes „Pulver“ jedoch geht u. U. am 
“Nasenfilter” vorbei und es gelangt u. U. eine hohe Konzentration des Staubes 
in die Atemwege. Ggf. passieren auch größere Partikel die Epiglottis und 
erreichen tiefere (kleinere Bronchien). 
 
3. Lycopodium sp. 
 

·  blasses gelbliches Pulver, geschmack- und geruchlos 
·  hoch entflammbar 
·  kann sehr fein pulverisiert werden 
·  Verwendung in Explosiva, Pyrotechnik 
·  medizinisch äußerlich als Streupulver (z.B. auf Kondomen), zum 

Bestreuen von Pillen (früher) 
 
Sporen enthalten toxische Alkaloide mit Reizwirkung  
weitere Inhaltsstoffe: fettes Öl (-50%), Terpen (20-45%), Fettsäuren  
Partikelgröße 20-30µm 9 
 
4. Medizinische Risiken beim Umgang mit Lycodpodiumsporen 
 
·  nach Verschlucken Symptome wie Erbrechen, Bauchkrämpfe, Durchfall 10 
 
·  In Wunden granulomatöse Reaktionen 11 
 
·  Bei Arbeitern Asthma und/oder starke Allergisierung: In Studien reagierten 

31% der Arbeiter, die tgl. mit L.s. umgingen allergisch auf Lycopodium 
(Nachweis in Allergietesten) 12 

 
·  Neben Asthma bronchiale u.U. exogen allergische Alveolitis? das ist 

beschrieben bei Mehl 13. Ferner sind Fremdkörpergranulome auch in 
Lunge beschrieben14 

 
Fallbeispiel einer Erkrankung durch Lycopodiumsporen 
 
Ein 24 Jahre alter Mann erkrankte zunächst unter Bild eines grippalen Infektes 
mit starkem Husten und Fieber. Nach vorübergehend klinischer Besserung 
Husten, Erbrechen, Gewichtsverlust 

                                                 
9 Haz-Map, Toxnet.home (http://toxnet.nlm.nih.gov/) 
10 wie Anmerkung 9: Haz-Map Toxnet.home (http://toxnet.nlm.nih.gov/) 
11 Antopol W: Lycopodium granuloma. Archives  Pathology 16: 326-331  
12 Cullinan P, Cannon J, Sheril D, Newman Taylor A. Asthma following occupational exposure to Lycopodium clavatum in 
condom manufacturers. Thorax; 48. 1993: 774-5. 
13 Haz-Map Toxnet.home (http://toxnet.nlm.nih.gov/ 
14 Morresi-Hauf A.; Neher, A.; Wöckel, W.; Kammler-Baumann, H: Granulomatöse Bronchiolitis nach Aspiration von 
Lycopodium-Sporen bei einem Feuerspucker Pneumonologie 2008 
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Radiologisch (in Röntgenbildern) in beiden Lungenunterfeldern zahlreiche 
klein- bis mittelfleckige Verdichtungen 
Stationär 2,5 Monate nach Beginn der Erkrankung 
Feingeweblich der Tuberkulose ähnliche entzündliche Veränderungen 
(sog. z.T. nekrotisierende granulomatöse Entzündung) der Bronchiolen u. 
Partikel von Fremdmaterial 
Deshalb zunächst Therapie wie Tuberkulose 
 
Erneute Anamnese (Krankengeschichte) ergab Folgendes: 
Als Barkeeper gel. auch Feuerspucken mit Lycopodiumsporen: 
ein Aspirationsereignis war jedoch nicht erinnerlich 
 
Ein mikroskopischer Vergleich von Lycopodiumsporen mit dem in der Lunge 
geborgenen Fremdkörpermaterial ergab einen identischen Befund 
 
Nach Beendigung der Feuerspuckertätigkeit mit Lycopodiumsporen konnte 
ohne weitere medikamentöse Therapie eine Rückbildung der Symptome 
beobachtet werden15 
  
       

 
 
 
 
 

                                                 
15 Morresi-Hauf et al 2008, s.a. Anmerkung 14  
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Organisatorische Rahmenbedingungen 
 

Versammlungsstätte 
In der Versammlungsstättenverordnung (VStättV) steht: 
§110 (1) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer oder offenem 
Licht sind verboten.  
… 
(4)… Ausnahmen können gestattet werden…  
Das bedeutet, dass es generell nicht erlaubt ist, Feuer im Zirkus zu 
verwenden. 
Ausnahmen werden von der zuständigen Behörde erteilt, wenn es keine 
Bedenken bezüglich des Brandschutzes gibt, die szenische Wirkung nicht mit 
anderen Mitteln erreicht werden kann (z. B. Laterne) 
 
 
 
Genehmigung und Erlaubnis der Behörden 
 
Um Feuer auf einer Szenenfläche verwenden zu können wird die Erlaubnis 
bzw. das Einverständnis des Eigentümers (z.B. Schulaula – Gemeinde) 
benötigt. 
Da es sich fast immer um eine Versammlungsstätte handelt ist eine 
Genehmigung der zuständigen Behörde notwendig. Ob es sich um eine 
Versammlungsstätte handelt, ist vom Verantwortlichen an Hand der 
Versammlungsstättenverordnung (VStättV) zu prüfen. Dabei ist eine Frist von 
14 Tagen zu beachten. Diese Behörden und Einrichtungen sind ggf. 
zuständig: 
 
Gemeinde / Stadt    (Untere Brandschutzbehörde) 
Für die den Brandschutz betreffenden Auflagen und die Genehmigung für 
Erprobung ohne Anwesenheit von Publikum und die Brandschutzrechtliche 
Abnahme ist die Gemeinde als untere Brandschutzbehörde zuerst zuständig, 
 
Landratsamt (LrA)   (Ordnungsamt) 
Zur Brandschutzrechtlichen Abnahme kommt auch das Ordnungsamt, wenn 
es um Feuer oder Pyrotechnik geht, denn das LrA ist die 
Genehmigungsbehörde, 
und vom LrA wird die Genehmigung, ggf. mit Auflagen, erteilt. 
 
Gewerbeaufsichtsamt (GAA)  (Pyrotechnik) 
Sollen pyrotechnische Effekte eingesetzt werden, müssen diese mindestens  
14 Tage vor ihrer öffentlichen Verwendung beim Gewerbeaufsichtsamt 
angezeigt werden. Das GAA ist die Fachbehörde und in Absprache mit dem 
Landratsamt eventuell beratend bei der Abnahme dabei. 
 
Feuerwehr     (Brandwache) 
Die Feuerwehr, als Brandwache während der Vorstellung, ist meist bei so 
einer Abnahme dabei und sollte über die Vorführung, Effektfolge etc. 
unterrichtet sein. 
Auch die Maßnahmen im Brandfall müssen abgesprochen werden, damit im 
Unglücksfall jedem alle Informationen zur Verfügung stehen. 
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Gefährdungsanalyse 
Durch die Gefährdungsanalyse sollen Gefahren die durch das 
Feuerkunststück 
oder durch die Verwendung von Pyrotechnischen Effekten entstehen können,  
erkannt und durch die Festlegung von Maßnahmen minimiert bzw. beseitigt 
werden. Eine Checkliste, wie auch hier im Skript vorhanden, hilft dabei. 
 
 
Lagerung und Transport von brennbaren Flüssigkeiten 
Brennbare Flüssigkeiten sollen in geeigneten Behältnissen gelagert und 
transportiert werden. In der Apotheke erhält man in den meisten Fällen das 
Wundbenzin in einer Glasflasche. 
Für den Zirkus ist dies aber eine völlig ungeeignete Form, Glasflaschen sind 
leicht zerbrechlich. Besser geeignet sind Metallflaschen (1/2 Liter), wie sie 
z.B. im Trekkingzubehör erhältlich sind. Sie müssen dann nur noch beschriftet 
und mit den Gefahrsymbolen versehen werden. Diese Etiketten bekommt man 
in der Apotheke oder über das Internet (suche nach „Gefahrsymbolen“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufbewahrung von Benzin 
 
Die Beförderung kleiner Mengen kann freigestellt sein von Auflagen nach 
ADR/RID. Die Mengengrenzen sind in den Vorschriften (Kapitel 3.2) in der 
Tabelle A zu finden. Auch über die Verpackungsvorschriften ist hierzu alles 
vorgeschrieben. 
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Bühnenpyrotechnik 
Geeignete pyrotechnische Gegenstände sind mit einem Bühnenpyrotechniker 
auszusuchen. Diese Gegenstände haben einen Verwendungshinweis, aus 
dem alle notwendigen Sicherheitsabstände erkennbar sind. Auf den 
Gegenständen steht eine BAM Nummer (BAM: Bundesanstalt für 
Materialforschung und Prüfung), diese Nummer ist bei der Beantragung der 
Genehmigung mit anzugeben. 
Als Beispiel: Bei den Eisfontänen steht  „BAM-P1-0779“ - die Klasse P1 
besagt, dass dieser Gegenstand an Personen unter 18 Jahren verkauft 
werden darf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miniblitze elektrisch auslösbar 
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Örtliche Rahmenbedingungen 
 

Auftrittsraum 
Wie sieht der Auftrittsraum aus? 
Sicherheitsabstand zu Vorhängen, Wurfhöhe von brennenden Gegenständen 
bei Jonglage beachten, etc. 
Wo können die Requisiten sicher aufbewahrt werden? 
Gibt es Rauchmelder, die zu einem Fehlalarm führen können? Unbedingt mit 
der Feuerwehr absprechen und ggf. abdecken oder Meldelinie abschalten 
lassen. 
Ist eine Lüftungsanlage in der Lage den entstehenden Rauch abzusaugen 
oder führt der entstehende Rauch zu Störungen?  
Wo sitzt das Publikum? Welche Entfernung hat das Publikum zu den 
Feuereffekten? Können die vorgeschriebenen und in der Gefährdungsanalyse 
(muss vom Verantwortlichen durchgeführt werden s. Seite 5) festgelegten 
Sicherheitsabstände sicher eingehalten werden? 
In Zelten oder Räumen sollte nicht mit Lycopodium „gespuckt“ werden, weil 
die nicht verbrannten Sporen das Publikum belasten. 
 
Fluchtwege 
Die Fluchtwege sind mit der Feuerwehr 
abzuklären. Fluchtwege sind zu 
kennzeichnen und müssen freigehalten 
werden. 

 
 
 
 
Löschmittel 
Geeignete Löschmittel sind Schaumlöscher, Wasserlöscher und 
Löschdecken. Bitte daran denken, dass z.B. Benzin nicht mit Wasser gelöscht 
werden kann. 
Die Feuerlöscher müssen alle zwei Jahre überprüft werden. Die Anzahl der 
notwendigen Löscher wird mit der Feuerwehr festgelegt. Pulverlöscher sollen 
wegen der Panikgefahr nicht verwendet werden. 

 
 
 
 
     Datum der letzten Prüfung 
     oder der nächsten Prüfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persönliche Rahmenbedingungen 
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Alter der Artisten 
-Pyrotechnik: 
Für die Verwendung von Pyrotechnik gibt es in Deutschland eine ganz 
eindeutige Regelung - ab 18 Jahren ist der Umgang mit Bühnenpyrotechnik 
erlaubt. Es gibt eine Ausnahme bei Jugendfeuerwerken (ab 12 Jahren). Dazu 
gehören z.B. die Eisfontänen und der vielleicht noch bekannte 
Aschenbecherschreck. Unberührt hiervon bleiben natürlich die Aufsichtspflicht 
und die Verantwortung. Diese liegt immer bei einer erwachsenen Person. 
Pyrotechnikmaterial hat entsprechende Verwendungshinweise dazu. 
 
-Feuer: 
Beim Umgang mit Feuer ist ein Mindestalter für Kinder oder Jugendliche 
durch den Gesetzgeber nicht festgelegt. Die auf Grund der bei 
Jugendfeuerwerken bestehenden Gefährdung von der pyrotechnischen 
Industrie empfohlene Altersgrenze von 12 Jahren, ist der beim Umgang mit 
Feuer bestehenden Gefährdung ähnlich. Alleine deshalb ist es sinnvoll die 
Altersgrenze von 12 Jahren auch im Umgang mit Feuer zu übernehmen. 
Erfahrungswerte belegen dazu, dass Kinder bis zu 12 Jahren in der Regel mit 
der Einschätzung der bestehenden Gefahren überfordert sind. 
Beim Feuerschlucken wird empfohlen nicht mit Jugendlichen unter 16. Jahren  
zu arbeiten. 
 
Verantwortliche Erwachsene 
Da ein Jugendlicher rechtlich nicht die Verantwortung für eine Veranstaltung 
übernehmen kann, ist es im Besonderen auch beim Einsatz von Feuer und 
Pyrotechnik notwendig eine verantwortliche Person (Erwachsener) zu 
benennen. 
 
 
Sicherheitsunterweisung 
Nach §14 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sind alle 
Arbeitnehmer/innen (dies gilt analog auch für Fremdarbeiter, Honorarkräfte 
o.ä.) zu schulen über  
- das Verhalten im Gefahrenfall 
- die Bedeutung von Alarmeinrichtungen und Alarmsignalen 
- die Standorte und Handhabung von Einrichtung zur Brandbekämpfung 
- die Standorte der Einrichtung für Erste- Hilfe-Leistungen 
 
Das heißt: Alle Trainer bzw. Workshopleiter (nicht nur die, die mit Feuer 
umgehen) müssen in den vorgenannten Punkten vom Veranstalter, bzw. 
Verantwortlichen unterwiesen werden. Schriftlich festhalten! 
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Requisiten 
Aus der Verantwortung des Erwachsenen für die Kinder und Jugendlichen 
ergeben sich für die Handhabung der Requisiten ein paar hilfreiche Regeln: 
- Die Requisiten vor jedem Einsatz durch den verantwortlichen 

Erwachsenen auf Funktionalität und Sicherheit prüfen. 
- Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht von Jugendlichen ausgegeben 

werden, da es sich um einen Gefahrstoff handelt. 
- Pyrotechnische Gegenstände sind unter Verschluss zu halten (2. 

Verordnung zum Sprengstoffgesetz (SprengV)). 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zum Tränken von Fackeln mit Benzin 
 
Als Beispiel für ein sicheres Requisit soll ein Gefäß zum Tränken der Fackeln 
dienen. Das Benzin befindet sich in einem kleineren Gefäß, dieses steht in 
einem großen Gefäß für die Standsicherheit. Der Deckel dient zum Ersticken 
der Flammen wenn doch mal das Benzin brennt. Der Zwischenraum zwischen 
den beiden Gefäßen kann z.B. mit Gips ausgegossen werden, dadurch hat 
Sauerstoff weniger Raum und die Flammen ersticken schneller. 
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Erprobung und Training 
Ein Kunststück mit Feuer soll natürlich besonders genau beobachtet werden 
(Gefährdungsanalyse s. u.). Es ist hier immer mit der Gefährdung des 
Publikums zu rechnen. Daher ist es wichtig mit den Jugendlichen von Anfang 
an das Verhalten bei Pannen bzw. Abweichungen von dem geprobten Ablauf 
abzusprechen. 
Für die Erprobung von Feuereffekten in Versammlungsstätten ist auch die 
Genehmigung der Brandschutzbehörde notwendig! 
 
Gefährdungsanalyse 
Die Gefährdungsanalyse erscheint auf den ersten Blick eine lästige Pflicht. 
Sie wird zu Anfang auch viel Zeit beanspruchen, aber im Laufe der Zeit wird 
es immer einfacher und der Zeitaufwand für die Genehmigung durch 
Landratsämter, Gemeinden, Feuerwehren wird weniger. 
Mit der Gefährdungsanalyse sollen Gefahren, die durch das Feuerkunststück 
oder durch die Verwendung von pyrotechnischen Effekten entstehen können, 
erkannt und durch die Festlegung von Maßnahmen verringert bzw. beseitigt 
werden. 
Gefahren könnten zum Beispiel sein: Wärme, Flammen, Funkenflug, Schall, 
Rauch, Dämpfe, Gas, Splitterwirkung, Blendung oder auch „nur“ Panik im 
Publikum. 
 
Mit der vorbereiteten Check-Liste, die auch ggf. erweitert werden muss, wird  
die Gefährdungsanalyse durchgeführt. Dabei wird die einzelne Nummer unter 
bestimmten Gesichtspunkten genau analysiert und bewertet. 
 
Sollte sich bei der Analyse herausstellen, dass die Nummer nicht wie geplant 
sicher durchgeführt werden kann, kann aufbauend auf die 
Gefährdungsanalyse eine sichere Alternative erarbeitet werden (z. B. 
Verwendung von Pyropapier in einem Gefäß anstelle von Benzin) 
 
 
Persönliche Schutzausrüstung 
- Haare mit Baumwolltüchern z. B. Dreieckstuch als Piratenhaube oder 

Baumwollmütze für Rapper (keine Kunstfaser!!) usw. schützen. 
- Eine passende Brille für die Augen als Funkenschutz lässt sich immer 

finden! 
- Das Kostüm darf keine Kunstfaseranteile enthalten (Schmoren und 

Verkleben von Kunststoff) 
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Anwendung 
 

Checkliste für die sicherheitstechnische Bewertung eines Kunststückes 
(nicht nur beim Umgang mit Feuer anwendbar) ggf. bei Bedarf ergänzen!! 
 
 

Was wird vorgeführt  

Alter der Akteure  

Material & Requisiten 
Zustand prüfen 

 

Was wird verwendet?  
Brennbare Flüssigkeiten? 
Pyrotechnik? 

 

Was kann beim Vorführen alles 
passieren? 
Umfallen, wegrollen, … 

 

Auftrittsort 
Boden, Decke, Vorhänge, etc. 

 

Brandmelder? 
Brandmeldezentrale? 
Lüftungsanlage? 
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Kostüm,     - 
Baumwolle und persönlicher 
Schutz 

 

Alternativen: 
Kann dieser gewünschte Effekt 
auch anders erzeugt werden? 

 

Erlaubnis, Genehmigung 
Gemeinde, Stadt, Landratsamt 

 

Erprobung, Abnahme  
Wann? Wer muss dabei sein? 

 

Geeignete Löschmittel 
Wasser, Schaum, Löschdecke, 
Alukiste? 

 

Erste Hilfe 
Wo? 
EH-Koffer vollständig, ok? 

 

Fluchtwege 
Erkennbar, frei von 
Stolperstellen etc.? 

 

Verantwortlicher Erwachsene  
Namen festhalten! 
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Der verantwortliche Erwachsene sollte während des Kunststücks mit Feuer 
immer die Möglichkeit haben einzugreifen bzw. das Kunststück abzubrechen. 
Daraus folgt, dass diese Person sich immer in der Nähe des jungen Artisten 
mit direktem Blickkontakt befinden muss. 
 
Beispiele 
Laterne: 
Für eine Szene sollen drei Kinder mit einem Laterne in der Zirkusarena im 
Kreis gehen. 
Wenn die Checkliste abgearbeitet wird, stolpert man über den Punkt 
Alternativen, 
denn es gibt Laternen auch mit Batterie und kleiner Glühbirne – also ohne 
Feuer und den damit verbundenen Gefahren. 
Da ja Feuer grundsätzlich in Versammlungsstätten verboten ist und nur mit 
Ausnahmegenehmigung möglich wäre, ist hier ein „Nein“ der Behörde 
durchaus zu erwarten. 
 
 
Feuerschale für Akrobaten: 
Für den Auftritt der Gruppe „Feuerblume“ (Pyramide) soll zu der Musik noch 
mit ein paar Feuerschalen die Nummer aufgepeppt werden. 
Da Fackeln nicht so schön aussehen, wünscht sich die Gruppe Feuerschalen, 
die am Boden stehen (z.B. Fackelflüssigkeit in Blechschüsseln). 
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten: 
 
Erwachsene oder Jugendliche >12 Jahre könnten die brennenden Schalen in 
die Manege tragen, hinstellen und danach kommen die Akrobaten … 
 
Erwachsene oder Jugendliche >12 Jahre könnten die Schalen in die Manege 
tragen, hinstellen und anzünden, danach kommen die Akrobaten … 
 
Die erste Variante wird fast immer bei der 
Checkliste durchfallen, denn eine 
brennende Flüssigkeit tragen, Flamme 
und Gesicht, Stolpern… das kann nicht 
gut gehen. 
Die zweite Möglichkeit erscheint zunächst 
sicher, aber was kann während der 
Vorführung passieren? Die Pyramide 
kippt … eine Schale wird umgestoßen, 
die brennende Flüssigkeit verbreitet sich 
am Boden oder über die Artisten. 
Durch die Abarbeitung dieser Fragen liegt die Lösung auch schon nahe: die 
brennbare Flüssigkeit darf nicht auslaufen können, d.h. wenn sich in der 
Schale Fackeldochtband befindet, diese befestigt ist und dann mit 
Fackelflüssigkeit getränkt wird, ist die Gefahr beseitigt. Ein geeigneter Deckel 
hilft dann auch noch beim Löschen. 
Eine weitere Möglichkeit wäre auch die Verwendung einer Brandpaste. 
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Zusammenfassung 
 

Die Praxis zeigt, dass viele Verantwortliche und Veranstalter mit Feuer 
arbeiten ohne sich an rechtliche Vorschriften zu halten und/oder sich nicht an 
abgegebene Empfehlungen orientieren. Damit nehmen sie eine Gefährdung 
der ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen, und auch ihrer selbst, in 
Kauf. Ein Verstoß gegen die VStättV oder gegen das Sprengstoffgesetz ist in 
bestimmten Fällen sogar strafbar und folglich ist der Versicherungsschutz 
gefährdet. 
 
Jeder erwachsene Betreuer einer Gruppe muss für sich die Grenzen im 
 „Spiel mit dem Feuer“ festlegen.  
 
Diese Informationen sollen bei der Entscheidungsfindung unterstützen. 
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